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Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung

über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Gemeinde Rossow

Aufgrund von § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern vom 16.05.2024 i.V.m. §§ l
und 6 des Kommunalabgabengesetzes MV vom 12.04.2005, zuletzt geändert am 13.07.2021, hat die
Gemeindevertretung Rossow auf ihrer Sitzung am 02c?.2i>' folgende
Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der
Gemeinde (Friedhofssatzung) beschlossen:

Die Friedhofssatzung vom 03.11.2022 wird geändert:

III. Grabstätten

§ 7 Belegungsgebühren

4.Anonyme Grabstätten

4.a. Anonyme Grabstätten 400,00 €

4.b. Baumbestattung 800,00 €

je Grabstelle für jedes Jahr der Verlängerung des Nutzungsrechtes 40,00 €

Die dauerhafte Pflege der anonymen Grabstätte erfolgt durch die Gemeinde.

§ 13 Gebühren für die Pflege durch die Gemeinde

a. Gebühr für die Grabpflege pro Grab jährlich
b. Gebühr für die Grabpflege einschl. Grabschmuck

pro Grab jährlich

200,00 €

280,00 €

§ 14 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit ihrer Änderung am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft

Rossow,d. Q'f'-Of 2025
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